
 

 

 

Jahresbeleg „eigenverantwortlich“ prüfen 

 

Sehr geehrte APRO-Kundin / Sehr geehrter APRO-Kunde 

Sie haben bei uns KEIN Sicherheitsabo PRO beauftragt! 

Grundsätzlich haben Sie für die Prüfung des Jahresbelegs Zeit bis zum 15. Februar 2019! 

Es gilt folgendes:  

 Bitte die Kassa zum Jahreswechsel eingeschaltet lassen! 

 Der Jahresbeleg wird automatisch am 1. Jänner 2019 erstellt und ausgedruckt. 

 Der Jahresbeleg muss nicht an APRO übermittelt werden! 

 Falls der Jahresbeleg nicht auffindbar sein sollte, bitte nachdrucken lt. Beschreibung 

unterhalb 

 Den Beleg können Sie entweder selbständig beim Finanzamt prüfen oder Sie beauftragen 

Ihren Steuerberater 

Nähere Informationen zur Vorgehensweise zur Prüfung des Jahresbelegs finden Sie im Handbuch 

Registrierkassen vom Bundesfinanzministerium ab Seite 56 unter: 

https://finanzonline.bmf.gv.at/eLearning/BMF_Handbuch_Registrierkassen.pdf 

 

Nachdruck des Jahresbelegs: 

1. Auf Berichte klicken 

2. Auf RKSV gehen 

3. Von – Bis Datum eintragen (Beispiel: 30.12.2018 bis 05.01.2019 – jetzt sollte der aktuelle 

Jahresbeleg sichtbar sein) 

4. Belegtyp Jahresbeleg wählen und auf Filtern klicken 

5. Auf Bon nachdrucken klicken 
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https://finanzonline.bmf.gv.at/eLearning/BMF_Handbuch_Registrierkassen.pdf


 

 

 

 

Wenn der Ausdruck des Jahresbelegs nicht erfolgt ist – es besteht kein Grund zur Sorge, wir stehen 

für Rückfragen rund um die RKSV bzw. zum Jahresbeleg ab dem 2. Jänner 2019 mit unserem Team 

unter 07472 / 67 403-50 zur Verfügung oder senden uns eine E-Mail an rksv@apro.at. 

 

Beispielbild: ausgedruckter Jahresbeleg 
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